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Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1174 der Bei­
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Ungarischen Volksrepu­
blik über den, Grenzübergang der Eisen-

bahnen samt A'nlagen 

Durch das vorlie<gerude Abkommen 'soll ,der in 
zahlreichen iBesti:mmungennicht mehr den tat­
sächlichen Verhältnissen entsprechende Staatsver­
tra,g zwisch'en Ider Republik 'Österreich und dem 
Könügreich Un~arn über 'dte Regelung ,der bei­
derseitigen Ubergangs- und Anschlußverhältnisse 
im Eisenbahnverkehr vom 30. J!uni 1930, BGBl. 
Nr. 246/1931, Ider bi,~her die rechtliche Grund­
la,ge ~ür ;die Aibwicklu11ig Ides ibeidel'seitigen ,grenz­
überschreitenden Ei:senhahnverkehrs biIdet, er­
s'etzt werden. 

- Bestimmungen über Tarifberechnung auf 
den Grenz'strecken 'und Vergütung von 
Traktionsleistungen 

- Regelung Ides Sprachgebrauches im eisen­
DaJhndienstlichen' Verkehr 

- Bestimmungen über die für auf fremdem 
Hoheit~gepiet tätig'e E~senbahnbedienstete 
geltenden Rechtsvorschriften 

- Vorschriften für den Gr·enzübertritt dieser 
/Bedien,steten 

- Haftunßsbesümmungen für Reisende, 
Ei!senbahn!bedienstete und Dritte, di'e heim 
Betrieb ,der Eisenbahnen auf der Anschluß­
,gren:z5trecke oder im übengangsbahl1Jhof 
einen Sch.a>den erlerden. 

Das .gegenständliche Abkommen trä.gt den nun- Das Abkommen Isteht im Rang eines Bundes-
mehr bestehenden Verhä.ltnissenim Eisenhahn- .gese<tzes. Art. 3 Ahs. 3 ist ,darüber hinaus ver­
Igrenzverkehr RechrlJUng und steHt diesen wieder fassun,gsändernd. Der Abschluß des Abkommens 
·aufeine .einwandfreie rechvliche Grundlage. Dar- bedarf daher .g,emäß Art. 50 Ahs. 1 B-,VG unter 
über ,hinaus enuhält es aber auch Regelungen, die ,sinngemäß,er AnweI1Jdung von Art. 44 Albs. 1 
imahen :Sta,au~vertra;g gar nicht .oder nur teil- B-VG der Genehmigung des Nationalr,ates. 
we.i,se enthalten war,en, wie z. B. Haftungsibe-
,sümmungen .uI1Jd bestimmte Er,leichterungen für Der Verkehrsaus.schuß hact !die Regierungsvor­
Iden Grenzübertritt Ider Eis·enbahI1Jbedien~teten. ,lage am 20. Feber 1979 in Verhandlung genom­
Arußerdem bietet es den beteihgten Osterreichi- men und nach Wortmddung der Abgeordneten 

. schen Bunldcsh.ahnen (öBB), den Ungarisch·en Dr. L e n z i und Pr e c h t 1 sowie des Bundes­
Sta;atsbahnen (MA V) und der .Raab-OooenJburogc ministers für Verkehr Lau sec k e reinstimmig 
~benfurter Eisenbahn (ROeEE) die Mö;glichkeit, beschlossen, dem Nationalrat die Genehmigung 
ihre privatrechtlichen B.eziehungen zueinander. des Abschlusses des Abkommens zu empfehlen. 
auf Idieser ,ßasis, in Form von Eilsenbahnansch;Iuß­
verträgen neu zu regeln. 

Da5 'A:bkommen enthält u. ,a. Bestimmungen 
Ülher folgende Ang(jlege11lheiten: 

- 'B,ezeichnu11ig Ider Grenzstrecken, über­
,~ang:s- ,und Grenz!ba;hnhöfe 

praktische Durchführung Ides Anschluß­
,und übengang,~dienste,s ,der Eisenbahnen 

Der A.usschuß ist der Meinung, daß 1m vorlie­
Igenden ,f,aU die Er<lassung von Gesetzen zur Er­
IfüHung des Staatsvertrages im Sinne des Art. 50 
Ahs. 2 S-NG enobehrlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung 'stellt Ider Ver­
kehr/saus'schuß ,somit .den An t rag, der Natio­
nalrat woUe beschließen: 
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2 1214 der Beilagen 

Der A!hsdlluß IdesAibkommens zwischen der fa s s u n g s ä n der n d ist (1174 der Beilagen), 
Republik Österreich und der Ungarischen Volks- wird verfassungsmäßig genehmigt. 
republik über den Grenillbergang der Eisenbah-
nen samt Anlagen, dessen Art. 3 Abs. 3 v e r- W,ien, 1979 02 20 

Hietl Prechd 
Berichterstatter Obmann 
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